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Nr. 2 DIE BERN

Psychologischer Ratgeher
2Bir glauben annehmen 311 bürfen, bag ber in «Rr. 52 un=

feres Vtattes erftmals erfchienene „Vfuchologifcge «Ratgeber"
allgemein 3«tereffe gemecft bat. 2Bir gebenfen barum bie Seite
regelmäßig aile oiersefm Sage erfcbeinen su taffen unb smar in
ber 2Beife, bag mir unferer pfrichotogifchen ©emährsperfon alle
bie fragen sur Veantmortung sufommen laffen, bie uns aus
Seferfreifen sugefc^icft merben. 2ies bat 3« gefchegen unter Vei=
fügung non 30 «Rp. in Vriefmarfen unb mit 2tbregangabe an bie
«Rebaîtion ber Verner 2Boche, «Ruriftrage 3, «Bern. Sie 2lnfra=
gen merben unter SBabrung ftrengfter Sisfretion im „Vfpchoto*
giften «Ratgeber" beantroortet. «Kenn geroiinfcbt, fann bie 58e=

antroortung aucb brieflieb erfolgen, «Vir möchten mit biefer
«Reuerung namentlich ©Itéra bei ©rsietmngsfchmierigfeiten ober
jungen «Renfchen in îritifchen Sagen burch facbfmtbige «Beratung
gute Sienfte leiften. 2ßir bitten unfere oerebrl. Seferfchaft, non
biefer Steuerung recht ausgiebig ©ebrauch su machen.

Verlag unb «Rebaftion ber Verner 2Boche.

S r a g e : Kinberunart.
9Rein fleiner Vub hat in legter Seit bie üble ©emobnbeit

angenommen, mich ober auch fein Spielseug su fchlagen, menn
ihm etmas gegen ben Strich gebt. Stänbig führt ber «Bub ben
2tusbrucf: „£>aue!" im «Runöe. ©s ift mir bies befonbers unan=
genehm, menn ich mit bem Kinbe auf ber Strage, im Sram
ober fonft irgenbmo bin unb mich bas Kinb bann fchlägt. 3 et
habe bereits oerfucgt ihm biefe Unart mit Strafen absugemöb=
nen, aber es nügt nichts, es mirb im ©egenteil nur immer
fchlimmer. 3ch fürchte, menn mein Vub nun in Verfehr mit am
bern Kinbem tritt, fönnte ihm biefe Unart, mie auch mir, Urtan*
nehmlichfeiten eintragen. Sonnte mir ber «Ratgeber oielleicht
fagen, mie bem «Büblein biefe Unart aussutreib en märe? 3unge
«ülutter.

21 n t m o r t : ©Itern unb ©r3ieher munbern fich oft über
Urfprung unb Urfache ber Unarten ihrer Söglinge. Sie benfen
an altes mögliche, nur nicht an bas «Rächfttiegenbe. Kinber oer=
fuchen in ben meiften Sötten ihre Vorbitber su fopieren. — 3ft
eine Sehlanlage oorhanben, fo fann biefe febr mohl burch rich=
tige ©rsiegung forrigiert merben. Dft fchon hörte ich non ©r=
machfenen ben 2Iusbrucf: „Sau ben böfen Sifch, bie bumme
Kante, bie Sir mebe taten!" — So gemögnt fich bas Kinb baran,
in jebem «Riggefcgicf bie Urfacge bei ber Ummelt su fuchen unb
biefe bafür su beftrafen. «JRit Schlägen bürfen Sie bem SSüblein
bie Unart nicht abgemöhnen mollen. ©ntsiegen Sie ihm beffer
ein gemünfchtes Spielseug ober feine Siebtingsfpeife, menn ber
Sieine in feine Unart oerfällt. 3nbeffen müffen Sie bies gan3
fonfeguent burchführen, fonft nügt es nichts!

S r a g e : Sarf bie -Rutter bie Korrefponbens ihrer Socb=
ter übermachen?

3ch habe in tegter 3eit öfters 2tuseinanberfegungen mit
meiner batb 17jährigen îocgter gehabt, meil ich mir erlaubte,
ihre «Briefe 3U öffnen. Sas «Räbchen, fonft ein freimütiges,
offenes Kinb, gerät in furchtbaren Sora, menn es nach Saufe
fommt unb einen geöffneten Vrief oorfinbet. 3ch aber bin ber
SReinung, bag ich bas «Recht habe, bie Korrefponbens meiner
Sochter su übermachen, fotange biefe noch oottftänbig non mir
abhängig ift. Sie ift Satbroaife unb ich fühle mich für ihr 2Bobt
hoppelt oerantroorttich. ©s mürbe mich intereffieren, bie «Rei=

nung bes pfpchologifchen «Ratgebers 3U hören, ob ich mirflich fo
altoäterifch bin, mie meine Sochter mir oormirft. 403ährige.

2Intm o rt : 3<h mage es nicht, ihren an unb für fich ge=
mig gut gemeinten «Rechtanfpruch su unterftügen! — ©elingt es
ber «Rutter, ihr Verhältnis su ber heranmachfenben Sochter fo
herstich su geftatten, bag ihr bie ©inficht in bie Sorrefponben3
freimütig gemährt mirb, fo ift ihr auf ©runb biefer ©inbticfe in
bie fich entfattenbe Seele bes Sinbes, bie Stellungnahme in }e=

ber Vesiehung erleichtert. 2tber genug nur fo, ohne Vochen auf
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bas «Recht ober bie Vfticht, barf bie -Rutter oerfuchen, hinter bie
Vriefgegeimniffe ihrer Sochter 3U tommen. Senn roas mürbe fie
fonft mit eigenmächtiger ©infichtnahme erreichen? Sie mürbe
bas ÏRâbchen su Seimlichfeiten unb Süge treiben! ©s mirb tau=
fenb 2Bege finben, Vriefe heimlich su erhatten unb su fenben. —
Unb Sie bürfen nicht oergeffen, bag bie ©infcgränfung ber Vrief=
freiheit oielleicht ein charafterbilbenber ©ebanfem unb Rei=
nungsaustaufch unterbinbet. 3unge Räbchen brauchen biefen.
2Ibgefehen non ber ©inftettung bes Vrieffcgreibers* ober Schrei=
berin, menn er ober fie erfährt, bag Srütperfonen oon perföm
liehen, oft gans intimen Ritteilungen Kenntnis nehmen, ©emig.
ift es oon grögtem 2Bert, bie innern «Regungen feines Kinbes
gerabe in biefem Sitter su oerfotgen, um gegebenenfattes f<hä=

bigenben ©inftüffen entgegen treten su tonnen, boch ift bies Siel
nur auf angebeuteter Vertrauensbafis, nicht burch 3mangsmag=
nahmen 3U erreichen.

3 r a g e : Singernägetfauen.
Unfer 3üngfter, batb 8jährig, hat bie üble ©emobnbeit, an

feinen Singernägeln su tauen, oft fo ftarf, bag munbe Stetten
entftehen. Reine grau unb ich haben bereits altes mögliche oer=
fucht, ihm biefe Unart absugemöhnen, aber tein Verbieten unb
feines ber üblichen Rittet, mie ©intauchen ber Singer in ftarf=
riechenbe Sees ober Satben, 2tntegen oon Vftaftern ufm. hat
bis jefet ©rfotg gebracht. Könnte mir ber «Ratgeber oielleicht
einen 2Beg meifen, mie unfer Vube oon ber übten ©emobnbeit
befreit mürbe? Veforgter Vater.

2tntmort: 2a Verbieten unb 2lnmenben äugerticher
«Rittet bis heute ohne ©rfotg blieben, fcheint es fich um eine
2tuto=erotifche Vetätigung 3hres Sohnes su hanbetn. ®s ift rat=
fam, altes su oerfuchen, bas Kinb oor ©intritt in bas Vubertäts=
alter oon biefer ©emobnbeit su befreien, ba fonft bie ©efabr be=

ftehen tonnte, bag bei sunehmenber ©ntmieftung ber Knabe
in allerlei Veroerfitäten oerfatten tonnte. Verfuctjen Sie oorerft
ben eigenen «Killen bes Kinbes gegen biefe ©emobnbeit roacb=

3urufen. 2emonftrieren Sie unb befonbers auch feine ättern ®e=

frfjroifter ihm fichtbar bas «Rägetabfcbneiben. 3ebesmat menn Sie
ihn beim «Rägetfauen ertappen, brüefen Sie ihm eine Schere
mit ben 2Borten in bie #anb:„ So mein 3unge, nun seifle mir,
mie fein 2u «Räget fchneiben fannft unb menn 2u es tabettos
machft, friegft 2u eine Vetohnung!" Sollte biefer 2tnfporn nichts
nüfeen, fo mürbe ich nicht sögern, einen Seetenarst su3usiehen,
ba fotehe fcheinbar betangtofe ©emohnheiten fpäter su 5Reu=

rofen führen tonnen. 2trstabreffe fteht sur Verfügung.

S r a g e : Verufsroechfel?
2tuf Verantaffung meiner ©ttern mugte ich f. 3t. ben

«tRaurerberuf erlernen, trogbem ich lieber 3Rater gemorben
märe. Schon mährenb ber Sehre fab ich ein, bag mir ber Veruf
abfotut nicht tag unb ich gar teine Sreube für ihn aufbringen
tonnte. «Räch her Sehre mugte ich einige 3abre 3ur 2tusbübung
in bie grembe unb befuchte baneben eine Vaufacbfcfmte, mo fich
meine seichnerifchen gähigfeiten oertieften. 2Reine Stelle als
«ERaurer unb Vorarbeiter mugte ich megen 2trbeitsmanget oer=
fdjiebenttich mechfetn unb mar auch arbeitslos. 3cb bitte Sie,
mir su fagen, ob es mir möglich märe mit 27 3ahren noch einen
anbern Veruf su ergreifen, ba mir infolge Sehten oon finansiet«
ten «IRittetn bie ©rünbung eines eigenen ©efebäftes oerfagt
bleibt.

2t n t m o r t : 3um legten Vunfte 3hrer 2tnfrage möchte ich

3hnen bringenb oon ber ©rünbung eines eigenen ©efchäftes
abraten in biefen Krifenseiten, auch menn Sie bie «Rittet ba3u
befägen. — 3hre «Rigerfotge unb bas ltnbefriebigtfein im
«Raurerberufe féheinen mir auf einer geroiffen Sehteinfteltung
ben ©ttern gegenüber su beruhen, ba m. 2B. gerabe ber «Raurer*
beruf in ber Schmeis noch einige 2tusficht auf ©rfotg hat unb
gute «Raurer ftets noch com 2tustanbe fommen müffen. 3hren-
3eichnerifchen Sähigfeiten «Rechnung tragenb, fönnte ich 3hnen
allenfalls 3ur 2ätigfeit auf einem 2trchitefturbureau raten, boch
glaube ich, bag in biefem Sache bereits lleberftug an 2trbeits=
fräften berrfcfjt. 2ie Verufsumternung fann trog bes 2ttters noch
in Srage fommen, boch beoor Sie fich basu entfehtiegen, be=

fprechen Sie fich mit ber Verufsberatung unb taffen Sie fich
pfpchotechnifch prüfen.

à 2 I) Ill slludl

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß der in Nr. 62 un-
seres Blattes erstmals erschienene „Psychologische Ratgeber"
allgemein Interesse geweckt hat. Wir gedenken darum die Seite
regelmäßig alle vierzehn Tage erscheinen zu lassen und zwar in
der Weise, daß wir unserer psychologischen Gewährsperson alle
die Fragen zur Beantwortung zukommen lassen, die uns aus
Leserkreisen zugeschickt werden. Dies hat zu geschehen unter Bei-
fügung von 30 Rp. in Briefmarken und mit Adreßangabe an die
Redaktion der Berner Woche, Muristraße 3, Bern. Die Anfra-
gen werden unter Wahrung strengster Diskretion im „Psycholo-
gischen Ratgeber" beantwortet. Wenn gewünscht, kann die Be-
antwortung auch brieflich erfolgen. Wir möchten mit dieser
Neuerung namentlich Eltern bei Erziehungsschwierigkeiten oder
jungen Menschen in kritischen Lagen durch fachkundige Beratung
gute Dienste leisten. Wir bitten unsere verehrl. Leserschaft, von
dieser Neuerung recht ausgiebig Gebrauch zu machen.

Verlag und Redaktion der Berner Woche.

Frage: Kinderunart.
Mein kleiner Bub hat in letzter Zeit die üble Gewohnheit

angenommen, mich oder auch sein Spielzeug zu schlagen, wenn
ihm etwas gegen den Strich geht. Ständig führt der Bub den
Ausdruck: „Haue!" im Munde. Es ist mir dies besonders unan-
genehm, wenn ich mit dem Kinde auf der Straße, im Tram
oder sonst irgendwo bin und mich das Kind dann schlägt. Ich
habe bereits versucht ihm diese Unart mit Strafen abzugewöh-
nen, aber es nützt nichts, es wird im Gegenteil nur immer
schlimmer. Ich fürchte, wenn mein Bub nun in Verkehr mit an-
dern Kindern tritt, könnte ihm diese Unart, wie auch mir, Unan-
nehmlichkeiten eintragen. Könnte mir der Ratgeber vielleicht
sagen, wie dem Büblein diese Unart auszutreiben wäre? Junge
Mutter.

Antwort: Eltern und Erzieher wundern sich oft über
Ursprung und Ursache der Unarten ihrer Zöglinge. Sie denken
an alles mögliche, nur nicht an das Nächstliegende. Kinder ver-
suchen in den meisten Fällen ihre Vorbilder zu kopieren. — Ist
eine Fehlanlage vorhanden, so kann diese sehr wohl durch rich-
tige Erziehung korrigiert werden. Oft schon hörte ich von Er-
wachsenen den Ausdruck: „Hau den bösen Tisch, die dumme
Kante, die Dir wehe taten!" — So gewöhnt sich das Kind daran,
in jedem Mißgeschick die Ursache bei der Umwelt zu suchen und
diese dafür zu bestrafen. Mit Schlägen dürfen Sie dem Büblein
die Unart nicht abgewöhnen wollen. Entziehen Sie ihm besser
ein gewünschtes Spielzeug oder seine Lieblingsspeise, wenn der
Kleine in seine Unart verfällt. Indessen müssen Sie dies ganz
konsequent durchführen, sonst nützt es nichts!

Frage: Darf die Mutter die Korrespondenz ihrer Toch-
ter überwachen?

Ich habe in letzter Zeit öfters Auseinandersetzungen mit
meiner bald 17jährigen Tochter gehabt, weil ich mir erlaubte,
ihre Briefe zu öffnen. Das Mädchen, sonst ein freimütiges,
offenes Kind, gerät in furchtbaren Zorn, wenn es nach Hause
kommt und einen geöffneten Brief vorfindet. Ich aber bin der
Meinung, daß ich das Recht habe, die Korrespondenz meiner
Tochter zu überwachen, solange diese noch vollständig von mir
abhängig ist. Sie ist Halbwaise und ich fühle mich für ihr Wohl
doppelt verantwortlich. Es würde mich interessieren, die Mei-
nung des psychologischen Ratgebers zu hören, ob ich wirklich so

altväterisch bin, wie meine Tochter mir vorwirft. 40Iährige.
Antwort: Ich wage es nicht, ihren an und für sich ge-

wiß gut gemeinten Rechtanspruch zu unterstützen! — Gelingt es
der Mutter, ihr Verhältnis zu der heranwachsenden Tochter so

herzlich zu gestalten, daß ihr die Einsicht in die Korrespondenz
freiwillig gewährt wird, so ist ihr auf Grund dieser Einblicke in
die sich entfaltende Seele des Kindes, die Stellungnahme in je-
der Beziehung erleichtert. Aber gewiß nur so, ohne Pochen auf
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das Recht oder die Pflicht, darf die Mutter versuchen, hinter die
Briefgeheimnisse ihrer Tochter zu kommen. Denn was würde sie
sonst mit eigenmächtiger Einsichtnahme erreichen? Sie würde
das Mädchen zu Heimlichkeiten und Lüge treiben! Es wird tau-
send Wege finden, Briefe heimlich zu erhalten und zu senden. —
Und Sie dürfen nicht vergessen, daß die Einschränkung der Brief-
freiheit vielleicht ein charakterbildender Gedanken- und Mei-
nungsaustausch unterbindet. Junge Mädchen brauchen diesen.
Abgesehen von der Einstellung des Briefschreibers- oder Schrei-
berin, wenn er oder sie erfährt, daß Drittpersonen von persön-
lichen, oft ganz intimen Mitteilungen Kenntnis nehmen. Gewiß
ist es von größtem Wert, die innern Regungen seines Kindes
gerade in diesem Alter zu verfolgen, um gegebenenfalles schä-
digenden Einflüssen entgegen treten zu können, doch ist dies Ziel
nur auf angedeuteter Vertrauensbasis, nicht durch Zwangsmaß-
nahmen zu erreichen.

Frage: Fingernägelkauen.
Unser Jüngster, bald Sjährig, hat die üble Gewohnheit, an

seinen Fingernägeln zu kauen, oft so stark, daß wunde Stellen
entstehen. Meine Frau und ich haben bereits alles mögliche ver-
sucht, ihm diese Unart abzugewöhnen, aber kein Verbieten und
keines der üblichen Mittel, wie Eintauchen der Finger in stark-
riechende Tees oder Salben, Anlegen von Pflastern usw. hat
bis jetzt Erfolg gebracht. Könnte mir der Ratgeber vielleicht
einen Weg weisen, wie unser Bube von der üblen Gewohnheit
befreit würde? Besorgter Vater.

Antwort: Da Verbieten und Anwenden äußerlicher
Mittel bis heute ohne Erfolg blieben, scheint es sich um eine
Auto-erotische Betätigung Ihres Sohnes zu handeln. Es ist rat-
sam, alles zu versuchen, das Kind vor Eintritt in das Pubertäts-
alter von dieser Gewohnheit zu befreien, da sonst die Gefahr be-
stehen könnte, daß bei zunehmender Entwicklung der Knabe
in allerlei Perversitäten verfallen könnte. Versuchen Sie vorerst
den eigenen Willen des Kindes gegen diese Gewohnheit wach-
zurufen. Demonstrieren Sie und besonders auch seine ältern Ge-
schwister ihm sichtbar das Nägelabschneiden. Jedesmal wenn Sie
ihn beim Nägelkauen ertappen, drücken Sie ihm eine Schere
mit den Worten in die Hand:,, So mein Junge, nun zeige mir,
wie fein Du Nägel schneiden kannst und wenn Du es tadellos
machst, kriegst Du eine Belohnung!" Sollte dieser Ansporn nichts
nützen, so würde ich nicht zögern, einen Seelenarzt zuzuziehen,
da solche scheinbar belanglose Gewohnheiten später zu Neu-
rasen führen können. Arztadresse steht zur Verfügung.

Frage: Berufswechsel?
Auf Veranlassung meiner Eltern mußte ich s. Zt. den

Maurerberuf erlernen, trotzdem ich lieber Maler geworden
wäre. Schon während der Lehre sah ich ein, daß mir der Beruf
absolut nicht lag und ich gar keine Freude für ihn aufbringen
konnte. Nach der Lehre mußte ich einige Jahre zur Ausbildung
in die Fremde und besuchte daneben eine Baufachschule, wo sich

meine zeichnerischen Fähigkeiten vertieften. Meine Stelle als
Maurer und Vorarbeiter mußte ich wegen Arbeitsmangel ver-
schiedentlich wechseln und war auch arbeitslos. Ich bitte Sie,
mir zu sagen, ob es mir möglich wäre mit 27 Iahren noch einen
andern Beruf zu ergreifen, da mir infolge Fehlen von finanziell
len Mitteln die Gründung eines eigenen Geschäftes versagt
bleibt.

Antwort: Zum letzten Punkte Ihrer Anfrage möchte ich

Ihnen dringend von der Gründung eines eigenen Geschäftes
abraten in diesen Krisenzeiten, auch wenn Sie die Mittel dazu
besäßen. — Ihre Mißerfolge und das Unbefriedigtsein im
Maurerberufe scheinen mir auf einer gewissen Fehleinstellung
den Eltern gegenüber zu beruhen, da m. W. gerade der Maurer-
beruf in der Schweiz noch einige Aussicht auf Erfolg hat und
gute Maurer stets noch vom Auslande kommen müssen. Ihren-
zeichnerischen Fähigkeiten Rechnung tragend, könnte ich Ihnen
allenfalls zur Tätigkeit auf einem Architekturbureau raten, doch
glaube ich, daß in diesem Fache bereits Ueberfluß an Arbeits-
kräften herrscht. Die Verufsumlernung kann trotz des Alters noch
in Frage kommen, doch bevor Sie sich dazu entschließen, be-
sprechen Sie sich mit der Berufsberatung und lassen Sie sich

psychotechnisch prüfen.
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